
Wiederholung der Fachabiturprüfung 2018       6. Dezember 2017 

Übersicht zu den möglichen Übergangsregelungen 

Wiederholung Fachabiturprüfung 2018 

 Für Schüler, die die AP nicht bestehen (Prüfungszulassung muss gegeben sein) 
(Art. 54 Abs. 5 Satz 1 BayEUG) 

möglich sind a), b), c) 

 Für Schüler, die die AP freiwillig wiederholen 
(§ 69 Abs. 1 Satz 1 FOBOSO (alt)) 

möglich sind b), c) 

Die Schüler entscheiden darüber, welche Möglichkeit sie wählen. 

Übergangsregelung a) Übergangsregelung b) Übergangsregelung c) 

Teilnahme am regulären Nachtermin im 
September 2018 

Teilnahme an AP 2019 als anderer Bewerber Wiederholung der Jahrgangsstufe nach den 
Regelungen der FOBOSO (neu) und AP 2019 

(Art. 54 Abs. 5 Satz 3 BayEUG) 

o Prüfung alt o Wahl zwischen  
 FOBOSO (alt) + also Prüfung alt 

(Teil 6, Abschnitt 3 FOBOSO (alt) 
 FOBOSO (neu) + Prüfung neu 

                      (Kapitel 3 FOBOSO (neu)) 

o Für Schüler ohne Halbjahresergebnisse 
aus der Jahrgangsstufe 11 gilt § 35 Abs. 6 
FOBOSO (neu) – (Regelungen für die BOS 
12) 

o Schüler entscheiden, ob 
 AP nur in einem oder allen 

nichtbestandenen Fächern 

 o Zeugnisbemerkung nach § 42 Abs. 3 Satz 2 
FOBOSO (neu) 

o Mündliche Prüfungen möglich 
(§ 65 FOBOSO (alt)) 

  

o Ergebnisse aus dem Nachtermin ersetzen 
Prüfungsergebnisse aus Haupttermin 

  

o Gilt als Zweitversuch für die AP 
(Art. 54 Abs. 5 Satz 1 BayEUG) 

  

Mögliche schulische Unterstützungsangebote  Schulische Unterstützung 

Angebot von Zusatzunterricht zur Vorbereitung 
auf den Nachtermin nach der AP 2018  

Keine 

Hinweis auf Angebote der VIBOS möglich 

Angebot von Brückenkursen zur Erleichterung des 
Übergangs vom alten zum neuen Lehrplan nach 
AP 2018 

 


